
ANZAHL TRAUERGÄSTE
Die erlaubte Anzahl an Trauergästen ist nicht mehr

begrenzt. Da jedoch ein Mindestabstand von 2
Metern zu Haushaltsfremden Personen eingehalten

werden muss, gibt es je nach Größe des jeweiligen

Raumes dennoch eine Personenobergrenze.
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FFP2-MASKE2
Bei Begräbnissen gilt FFP2-Maskenpflicht. Eine

FFP2-Maskenpflicht herrscht hingegen nicht, wenn

alle Anwesenden einen 2G-Nachweis vorweisen.

 MINDESTABSTAND3
Es wird ein Mindestabstand von 2 Metern zu

Personen aus einem anderen Haushalt

vorgeschrieben.

HÄNDEDRUCK4
Derzeit sind alle direkten Regelungen zum

Händedruck aufgehoben. Aufgrund der aktuellen

Situation und der Tatsache, dass der

Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden

muss, wird allgemein empfohlen darauf zu
verzichten.

HYGIENE5
Waschen Sie sich gründlich die Hände und

verwenden Sie Desinfektionsmittel.
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